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1. Vorbemerkung

Dai Nippon Printing Co., Ltd, eine nach japanischem Recht bestehende Aktiengesellschaft mit
Sitz in Tokio und Geschéftsanschrift 1-1-1 Ichigaya-Kagacho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001, Ja-
pan, eingetragen beim Tokyo Legal Affairs Bureau unter 0111-01-012069 (,Bieterin”), hat am
13. Mai 2026 ihre Absicht bekannt gemacht, den Aktionaren der AUSTRIACARD HOLDINGS AG,
eine borsennotierte Aktiengesellschaft nach dsterreichischem Recht mit dem Sitz in Wien und
der Geschaftsanschrift LamezanstraBe 4-8, 1230 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Han-
delsgerichts Wien zu FN 352889 f (,Zielgesellschaft"), ein freiwilliges 6ffentliches Ubernahme-
angebot zur Kontrollerlangung gemaB § 25a UbG zu unterbreiten (das ,Angebot”). Das Ange-
bot ist auf samtliche 36.353.868 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stlickaktien der
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ISIN ATOO00A325L0) gerichtet. Die Veroffentlichung der Ange-
botsunterlage ist am 12. Juni 2026 erfolgt (die ,Angebotsunterlage”).

GemaB § 14 Abs 1 UbG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer Zielgesellschaft unverziiglich
nach Veréffentlichung der Angebotsunterlage eine begriindete AuBerung zum Angebot zu
verfassen und diese innerhalb von zehn Borsetagen ab Verdffentlichung der Angebotsunter-
lage, spatestens aber flinf Borsetage vor Ablauf der Annahmefrist, zu veroffentlichen. Diese
AuBerung hat insbesondere eine Beurteilung dariiber zu enthalten, ob die angebotene Gegen-
leistung und der sonstige Inhalt des Angebots den Interessen aller Aktionare und sonstigen
Inhaber von Beteiligungspapieren angemessen Rechnung tragen und welche Auswirkungen
das Angebot auf die Zielgesellschaft, insbesondere die Arbeitnehmer hinsichtlich Arbeitsplat-
zen, Beschaftigungsbedingungen und Standorten, sowie auf Glaubiger und das 6ffentliche In-

teresse voraussichtlich haben wird.

Falls sich der Vorstand nicht in der Lage sieht, eine abschlieBende Empfehlung abzugeben, hat
er jedenfalls die Argumente fir die Annahme und fiir die Ablehnung des Angebots unter Be-

tonung der wesentlichen Gesichtspunkte darzustellen.

Mit der gegenstindlichen AuBerung kommt der Vorstand der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
seiner gesetzlichen Verpflichtung gemaB § 14 UbG nach. Diese AuBerung beruht auf dem
Kenntnisstand der Mitglieder des Vorstands zum Zeitpunkt ihrer Beschlussfassung und insbe-
sondere auf der dem Vorstand vorliegenden Angebotsunterlage, dem am 13. Mai 2026 zwi-
schen der Bieterin und AUSTRIACARD HOLDINGS AG geschlossenen Memorandum of Under-
standing sowie den sonstigen dem Vorstand vorliegenden Informationen. Soweit diese AuBe-
rung Angaben der Bieterin oder aus der Angebotsunterlage enthalt, konnte der Vorstand diese

Angaben nicht in jeder Hinsicht eigenstandig tberprifen und hat dies auch nicht getan. Dem
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Vorstand ist jedoch auf Basis der ihm vorliegenden Informationen derzeit kein Umstand be-
kannt, der Anlass zu Zweifeln an der Richtigkeit und Vollstandigkeit der fiir diese AuBerung

wesentlichen Angaben der Bieterin geben wirde.

Einschatzungen des Vorstands, die sich auf zukilinftige Entwicklungen, die kiinftige Geschafts-
entwicklung der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, die kiinftige Kapitalmarktentwicklung oder die
Auswirkungen eines erfolgreichen Angebots beziehen, beruhen auf Erwartungen und Progno-
sen, die naturgemaB mit Beurteilungsunsicherheiten verbunden sind. Im Zusammenhang mit
Rechtsfragen ist zu beachten, dass die Ubernahmekommission, Gerichte oder andere zustan-

dige Behorden zu anderen Beurteilungen gelangen kénnen.

Diese AuBerung ersetzt nicht die eigenverantwortliche Priifung des Angebots durch jeden ein-
zelnen Aktionar. Jeder Aktionar sollte seine Entscheidung Uber die Annahme oder Nichtan-
nahme des Angebots unter Berlicksichtigung seiner individuellen Verhaltnisse, insbesondere
seines Anschaffungspreises, Anlagehorizonts, Liquiditatsbedarfs, steuerlicher Situation und Ri-
sikotragfahigkeit, treffen. Der Vorstand empfiehlt den Aktionaren, vor einer Annahme des An-

gebots steuerliche, rechtliche und gegebenenfalls finanzielle Beratung einzuholen.

Der Vorstand hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der AUSTRIACARD HOLDINGS AG Uber
seine AuBerung und Empfehlung sowie die zugrundeliegenden Erwégungen informiert. Hierauf
hat der Aufsichtsrat beschlossen, sich der AuBerung des Vorstands zum Angebot anzuschlieBen

und keine eigenstandige Stellungnahme abzugeben.
Auf dieser Grundlage duBert sich der Vorstand der Zielgesellschaft zu dem Angebot wie folgt:

2. Ausgangslage
2.1. Angaben zur Bieterin

Bieterin ist Dai Nippon Printing Co., Ltd, eine nach japanischem Recht errichtete und beste-
hende Aktiengesellschaft mit Sitz in Tokio und Geschéftsanschrift 1-1-1 Ichigaya-Kagacho,
Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001, Japan, eingetragen beim Tokyo Legal Affairs Bureau unter 0111-
01-012069 (,DNP"). Nach der Beteiligungsmeldung vom 15. Mai 2026 wird DNP weder von
einer naturlichen noch von einer juristischen Person kontrolliert und kontrolliert keine anderen
Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar an der AUSTRIACARD HOLDINGS AG beteiligt

sind.

Nach der Angebotsunterlage der DNP dient die geplante Transaktion als strategischer Schritt
zur Erweiterung und Stérkung DNPs globalen Geschéfts. Die Transaktion soll komplementare

geografische Markte, technologische Fahigkeiten und Cross-Selling-Mdglichkeiten zwischen
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DNP und AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzen und die Position von DNP als globaler Anbieter
differenzierter Hochsicherheitsldsungen starken. Die Kombination von DNP und AUSTRIACARD
HOLDINGS AG soll nach der Angebotsunterlage eine geografisch ausgewogene Plattform
schaffen, die die starke Basis von DNP in Asien mit der etablierten Prédsenz von AUSTRIACARD
HOLDINGS AG in Europa und dem Nahen Osten verbindet. DNP erwartet auBerdem eine Star-
kung im Bereich End-to-End-Identitatslésungen, insbesondere bei Erfassung, physischer und
digitaler Ausstellung von Berechtigungsnachweisen und Authentifizierungen, sowie Cross-Sel-
ling-Mdglichkeiten bei Karten- und Zahlungslésungen, die Entwicklung gemeinsamer Losun-
gen durch gemeinsame Forschung und Entwicklung und Kostenoptimierungen bei Beschaf-

fung sowie Forschung und Entwicklung.

2.2. Mit der Bieterin gemeinsam vorgehende Rechtstrager

Laut Angebotsunterlage bestehen keine mit der Bieterin gemeinsam vorgehenden Rechtstra-
ger. Als gemeinsam vorgehende Rechtstrager im Sinne des § 1Z 6 UbG gelten natiirliche oder-
juristische Personen, die mit dem Bieter auf Grundlage einer Absprache zusammenarbeiten,
um die Kontrolle tGber die Zielgesellschaft zu erlangen oder auszuliben, insbesondere durch
Koordination der Stimmrechte, oder die aufgrund einer Absprache mit der Zielgesellschaft zu-
sammenarbeiten, um den Erfolg des Ubernahmeangebots zu verhindern. Halt ein Rechtstrager
eine unmittelbare oder mittelbare kontrollierende Beteiligung (§ 22 Abs 2 und Abs 3 UbG) an
einem oder mehreren anderen Rechtstragern, so wird vermutet, dass alle diese Rechtstrager
gemeinsam vorgehen. Laut Angebotsunterlage hat die Bieterin keine Absprachen gemaB § 1 Z
6 UbG getroffen. In diesem Zusammenhang verweist die Bieterin auf § 7 Z 12 UbG, wonach
detaillierte Angaben iber vom Bieter kontrollierte Rechtstrager entfallen kénnen, wenn diese
kontrollierten Rechtstrager flr die Entscheidung der Aktionare der Zielgesellschaft nicht von
Bedeutung sind. Das ist nach Angaben der Bieterin der Fall. Nach der vorstehenden Definition
sind alle von der Bieterin kontrollierten Rechtstrager und alle Rechtstrager, die die Bieterin
kontrollieren, gemeinsam vorgehende Rechtstrager. Die Aktien der Bieterin notieren an der

Wertpapierborse Tokio. Aktuell gibt es keinen kontrollierenden Aktionar der Bieterin.

2.3. Angaben zur Zielgesellschaft

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist eine nach Osterreichischem Recht errichtete Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Wien und der Geschaftsanschrift LamezanstraBe 4-8, 1230 Wien, eingetragen
im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 352889 f. Das Grundkapital der
AUSTRIACARD HOLDINGS AG betragt EUR 36.353.868 und ist in 36.353.868 auf den Inhaber
lautende nennbetragslose Stiickaktien eingeteilt, wobei jede Aktie einen rechnerischen Anteil
am Grundkapital von EUR 1,00 vermittelt. Es besteht nur eine Aktiengattung, deren Aktien

Stimmrecht und Dividendenberechtigung vermitteln; Aktien ohne Stimmrecht und/oder ohne
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Dividendenberechtigung hat die Zielgesellschaft daher nicht ausgegeben. Die Gesellschaft ist
unter der ISIN ATOO00A325L0 an der Wiener Borse im Amtlichen Handel, Segment Prime Mar-

ket, sowie an der Euronext Athen, Main Market Segment, notiert.

Die Zielgesellschaft ist ein Technologieunternehmen mit mehr als 130 Jahren Erfahrung in In-
formation Management, Druck und Kommunikation und bietet Produkte und Dienstleistungen
in den Bereichen Zahlungslosungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisie-
rung und sicheres Datenmanagement an. Zum 31. Dezember 2025 beschéftigte die
AUSTRIACARD-Gruppe rund 2.360 Mitarbeiter weltweit.

2.4. Aktionarsstruktur

Die Aktionarsstruktur der Gesellschaft stellt sich unmittelbar vor Einreichung der Angebotsun-
terlage wie folgt dar: Nikolaos Lykos hielt unmittelbar vor Einreichung der Angebotsunterlage
27.114.422 Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, entsprechend rund 74,58 % des Grund-
kapitals und der Stimmrechte. Der Streubesitz, einschlieBlich der durch Mitglieder des Vor-
stands gehaltenen 557.033 Aktien, betrug 9.239.446 Aktien, entsprechend rund 25,42 % des

Grundkapitals und der Stimmrechte.

2.5. Beteiligung der Bieterin an der Zielgesellschaft

Nach den vorliegenden Angaben hielt die Bieterin zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der An-
gebotsunterlage keine Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG unmittelbar. Nikolaos Lykos
hat mit der Bieterin jedoch am 13. Mai 2026 ein Irrevocable Undertaking abgeschlossen, wo-
nach er sich verpflichtete, das Angebot fir samtliche von ihm gehaltenen Aktien der
AUSTRIACARD HOLDINGS AG sowie fir allfallig nach Unterzeichnung erworbene weitere Ak-
tien unter den dort geregelten Bedingungen anzunehmen. Das Irrevocable Undertaking be-
zieht sich auf 27.114.422 Aktien der Gesellschaft, entsprechend rund 74,58 % des Grundkapi-

tals.

2.6. Wesentliche Rechtsbeziehungen zur Zielgesellschaft

Die Bieterin und die AUSTRIACARD HOLDINGS AG haben vor der Bekanntgabe der Angebots-
absicht am 13. Mai 2026 ein Memorandum of Understanding abgeschlossen, in dem be-
stimmte Grundziige des Angebots, darunter der Angebotspreis, Vollzugsbedingungen, Trans-
aktionsschutzmaBnahmen, die Corporate Governance nach Vollzug, die Absichten betreffend
der Beibehaltung des Sitzes der Gesellschaft und der Belegschaft sowie sonstige wechselseitige

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Angebot, festgelegt wurden. Nach dem Memo-
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randum of Understanding haben Vorstand und Aufsichtsrat auf Grundlage der bis dahin vor-
liegenden Informationen festgestellt, dass die geplante Ubernahme im besten Interesse der

Gesellschaft, der Aktionare sowie der Mitarbeiter und des Standorts liegt.

Mit Ausnahme des Memorandum of Understanding bestehen keine wesentlichen Rechtsbezie-

hungen zwischen der Bieterin und der Zielgesellschaft.

3. Zusammenfassung des Angebots der Bieterin
3.1. Angebotsart und Kaufgegenstand

Das Angebot ist ein freiwilliges 6ffentliches Ubernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemaB
§ 25a UbG. Das Angebot richtet sich an die Aktionire der AUSTRIACARD HOLDINGS AG und
bezieht sich auf samtliche Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG mit der ISIN
ATO000A325L0, die an der Wiener Borse im Amtlichen Handel, Segment Prime Market, sowie

an der Euronext Athen, Main Market Segment, gehandelt werden.

3.2. Angebotspreis

Die Bieterin bietet den Aktiondren der AUSTRIACARD HOLDINGS AG eine Gegenleistung in bar
in Hohe von EUR 10,00 je Aktie der AUSTRIACARD HOLDINGS AG an. Der Angebotspreis ver-
steht sich cum Dividende flir das Geschaftsjahr 2025 und cum Dividende hinsichtlich jeder wei-
teren Dividende, die nach Bekanntgabe des Angebots, aber vor Abwicklung des Angebots be-
schlossen wird. Im Memorandum of Understanding wurde vereinbart, dass die Zielgesellschaft
ab dem Datum der Veréffentlichung der Angebotsabsicht unter anderem keinen Stichtag fir
eine Dividende festlegt, keine Dividende beschlieft, zurtickstellt oder zahlt und keine sonstige
Ausschittung auf die Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG vornimmt. Wie von der Zielge-
sellschaft in ihrer Ad-hoc-Mitteilung vom 13. Mai 2026 mitgeteilt, wird daher die am 23. Marz
2026 angekilindigte Dividende von EUR 0,10 je AUSTRIACARD HOLDINGS AG -Aktie
("AUSTRIACARD Aktie") fir das Geschaftsjahr 2025 nicht gezahlt.

Bei einem freiwilligen 6ffentlichen Ubernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemaB § 25a
UbG hat der Angebotspreis die Mindestpreisvorschriften des § 26 Abs 1 UbG zu erfiillen. Da-
nach darf der Preis grundsatzlich weder den durchschnittlichen, nach den jeweiligen Handels-
volumina gewichteten Borsenkurs des jeweiligen Beteiligungspapiers wahrend der letzten
sechs Monate vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht noch die hdchste von der Bieterin inner-
halb der letzten zwolf Monate vor Anzeige des Angebots in Geld gewahrte oder vereinbarte
Gegenleistung unterschreiten. Fir die Beurteilung der wirtschaftlichen Angemessenheit des

Angebotspreises ist nach der Marktpraxis regelmaBig zusatzlich die Relation zu historischen
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Borsekursen, Analystenschatzungen, Unternehmenskennzahlen, Referenztransaktionen und

gegebenenfalls einer Unternehmensbewertung oder Fairness Opinion zu berlcksichtigen.

Der Vorstand der AUSTRIACARD HOLDINGS AG nimmt Bezug auf Punkt 7.1. der Angebotsun-
terlage. Danach verfugt die Bieterin tUber ausreichende liquide Mittel zur Finanzierung des Er-
werbs samtlicher vom Angebot erfasster Aktien und hat dafiir Sorge getragen, dass diese Mittel

rechtzeitig zur Erflllung des Angebots bereitstehen.

In der Angebotsunterlage behalt sich die Bieterin ausdriicklich vor, den Angebotspreis nach-
traglich anzuheben. Nach § 15 Abs. 2 UbG muss eine solche Verbesserung so rechtzeitig erfol-
gen, dass ab der Veroffentlichung mindestens acht (8) Borsetage fiir die Annahme verbleiben.
Wird die Annahmefrist nicht verlangert, ist das verbesserte Angebot daher spatestens am

11. August 2026 zu veroffentlichen.
3.2.1. Relation zu historischen Borsekursen

Am letzten Borsentag vor Veroffentlichung der Angebotsabsicht (12. Mai 2026) schloss die Ak-
tie an der Wiener Borse bei einem Kurs von EUR 8,08. Der Angebotspreis von EUR 10,00 tber-

steigt diesen Tagesschlusskurs daher um EUR 1,92, was einer Pramie von 23,76% entspricht.

An der Euronext Athen schloss die Aktie am letzten Borsentag vor Verdffentlichung der Ange-
botsabsicht (12. Mai 2026) bei einem Kurs von EUR 8,33. Der Angebotspreis von EUR 10,00
Ubersteigt diesen Tagesschlusskurs daher um EUR 1,67, was einer Pramie von 20,05% ent-

spricht.

Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina ge-
wichteten Borsenkurs (Value Weighted Average Price, VWAP) je Inhaberaktie der letzten 3, 6,
12 und 24 Kalendermonate vor sowie den Tagesschlusskurs zum Zeitpunkt der Bekanntgabe

der Angebotsabsicht an der Wiener Borse und der Euronext Athen:

Tages- 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 24 Monate

schlusskurs | (13.02.2026- | (13.11.2025- | (13.05.2025- | (13.05.2024-
12.05.2026 | 12.05.2026) | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 12.05.2026

VWAP, Vienna

8,08 7,33 6,84 6,33 6,22
Stock Exchange
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Pramie (Diffe-

renz Angebots-
preis abzlglich
VWAP), Vienna
Stock Exchange

EUR 1,92 /
23,76%

EUR 2,67 /
36,43%

EUR 3,16 /
46,20%

EUR 3,67 /
57,98%

EUR 3,78 /
60,77%

VWAP, Eu-

ronext Athen

8,33

7,41

7,00

6,36

6,13

Pramie (Diffe-
renz Angebots-
preis abzlglich
VWAP),

Euronext Athen

EUR 1,67 /
20,05%

EUR 2,59/
34,95%

EUR 3,00 /
42,86%

EUR 3,64 /
57,23%

EUR 3,87 /
63,13%

Der Jahreshochstkurs des Jahres 2026 vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht lag bei EUR 8,43,
der Jahrestiefstkurs bei EUR 5,88 (Wiener Borse) und bei EUR 8,58, der Jahrestiefstkurs bei EUR
6,04 (Euronext Athen). Im Jahr 2025 lagen diese Werte bei EUR 6,20 bzw. EUR 4,59 (Wiener
Borse) und bei EUR 6,40 bzw. EUR 4,75 (Euronext Athen).

3.2.2. Analysteneinschatzungen

Die folgende Tabelle zeigt die zuletzt veroffentlichten Kursziele und Empfehlungen vor der Be-

kanntgabe der Angebotsabsicht, mit Zeitpunkten der jeweiligen Analysen:

Analyst

Kursziel

Empfehlung

Datum

Euroxx Securities

vani)

(Alex Boulougouris,
CFA / Evangelia Ara-

EUR 9,00

Overweight

30. Juli 2024

ODDO BHF

(Rok Stibric)

EUR 7,30

Neutral

25.

Marz 2026
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Piraeus Securities EUR 7,00 Outperform 27. Januar
2026

(George Vrekos)

Wood & Company EUR 8,60 Hold 5. Mai 2026

(George Grigoriou)

3.2.3. Relation des Angebotspreises zu vergleichbaren Markttransaktionen

Eine Analyse von vergangenen freiwilligen Ubernahmeangeboten nach § 25a UbG in Osterreich
ergab, dass durchschnittlich eine Pramie im Vergleich zu dem nach den jeweiligen Handelsvo-
lumina gewichteten, durchschnittlichen Borsenkurs je Aktie der letzten 3, 6 und 12 Kalender-
monate vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht von jeweils circa 15%, 21% und 25% geboten
wurde. Bei den Pflichtangeboten betrug die Pramie im Vergleich zu dem nach den jeweiligen
Handelsvolumina gewichteten, durchschnittlichen Borsenkurs je Aktie der letzten 3, 6 und 12

Kalendermonate vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht jeweils circa 10%, 13% und 16%.
3.2.4. Fairness Opinion

Die Zielgesellschaft hat die Investmentbank Morgan Stanley & Co. International plc, London
(,Morgan Stanley") als Finanzberater beauftragt, den Vorstand und den Aufsichtsrat der Ziel-
gesellschaft in Bezug auf die finanziellen Aspekte des Angebots zu beraten, in diesem Zusam-
menhang finanzielle Analysen der Zielgesellschaft durchzufiihren und eine Stellungnahme zur
finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) im Hinblick auf die Angemessenheit, aus finan-
zieller Sicht, der vom Bieter angebotenen Gegenleistung je AUSTRIACARD Aktie gegenuber
den Inhabern von AUSTRIACARD Aktien (mit Ausnahme gegebenenfalls des Bieters sowie sei-
ner verbundenen Unternehmen und mit dem Bieter gemeinsam handelnder Personen) nach

MaBgabe der Bedingungen der Angebotsunterlage abzugeben.

Zu diesem Zweck hat Morgan Stanley entsprechende finanzielle Analysen durchgefiihrt und
diejenigen Informationen sowie finanziellen, wirtschaftlichen und marktbezogenen Kriterien
berlcksichtigt, die sie vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Praxis als angemessen erachtete.
In ihrer Fairness Opinion vom 19. Juni 2026 kam Morgan Stanley zu dem Ergebnis, dass zum
damaligen Zeitpunkt, auf Grundlage und vorbehaltlich der darin dargelegten Faktoren und An-
nahmen, die angebotene Gegenleistung in Héhe von EUR 10,00 je AUSTRIACARD Aktie in bar,
die an die Inhaber von AUSTRIACARD Aktien (mit Ausnahme gegebenenfalls des Bieters sowie

Seite 11



seiner verbundenen Unternehmen) zu zahlen ist, aus finanzieller Sicht angemessen ist. Morgan
Stanley hat ihre Finanzberatungsleistungen sowie die Erstellung der Fairness Opinion aus-
schlieBlich zur Information und Unterstiitzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der
AUSTRIACARD HOLDINGS AG im Zusammenhang mit deren Beurteilung des Angebots er-
bracht. Die Fairness Opinion stellt weder eine Empfehlung dar, ob ein Inhaber von
AUSTRIACARD Aktien seine Aktien im Rahmen des Angebots andienen sollte, noch enthalt sie
eine Empfehlung in Bezug auf sonstige Angelegenheiten. Die Fairness Opinion enthalt insbe-
sondere keine Aussagen zu einem etwaigen, nach Vollzug des Angebots von dem Bieter oder
seinen verbundenen Unternehmen eingeleiteten Squeeze-out oder zu einer etwaigen damit
verbundenen Abfindung; Morgan Stanley hat sich zu diesen Aspekten nicht geduBert. Die Fair-
ness Opinion stellt kein Bewertungsgutachten dar, wie es Ublicherweise von bestimmten qua-
lifizierten Prifern, Kreditinstituten oder Finanzinstituten auf Grundlage der Anforderungen des
osterreichischen Ubernahmegesetzes oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften erstellt
wird, und ist auch nicht als ein solches zu verstehen. Die Fairness Opinion richtet sich aus-
schlieBlich an den Vorstand und den Aufsichtsrat der Zielgesellschaft und darf von keinen an-
deren Personen herangezogen werden. Morgan Stanley handelt als Finanzberater ausschlieB3-
lich fur die Zielgesellschaft und fiir niemanden sonst. Im Zusammenhang mit diesen Angele-
genheiten werden die jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter
von Morgan Stanley und ihren verbundenen Unternehmen keine andere Person als ihren Man-
danten ansehen; Morgan Stanley Gbernimmt gegeniiber keiner anderen Person als der Zielge-
sellschaft Verantwortung fir die Gewahrung der ihren Mandanten zustehenden Schutzrechte
oder fir die Beratung im Zusammenhang mit den in dem Angebot, diesem Dokument, den
zugrunde liegenden Analysen, der Fairness Opinion oder den hierin genannten Angelegenhei-

ten beschriebenen Sachverhalten.
3.2.5. Unternehmenskennzahlen der Zielgesellschaft

Die folgende Tabelle zeigt ausgewahlte Finanzkennzahlen der Zielgesellschaft fir die letzten

3 Jahre in EUR, welche den Jahresfinanzberichten enthommen sind.

Kennzahl GJ 2023 GJ 2024 GJ 2025
Umsatzerlose (in EURm) 364,563 392,285 360,171
EBITDA (in EURm) 47,533 51,824 48,829
EBIT (in EURm) 31,406 34,052 29,702
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EBT (in EURm) 21,015 25,875 21,634
Konzernergebnis (in EURm) 16,874 19,249 16,247
Ergebnis je Aktie (unverwassert, €) 0,44 0,52 0,41
Buchwert je Aktie (unverwassert, €) 2,93 3,45 3,68

3.3. Bedingungen des Angebots

Das Angebot steht nach der Angebotsunterlage unter mehreren aufschiebenden Bedingungen.
Zunachst muss die Bieterin bis zum Ende der Annahmefrist Annahmeerklarungen erhalten ha-
ben, die zumindest 75 % aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien der AUSTRIACARD
HOLDINGS AG umfassen; dies entspricht mindestens 27.265.401 Aktien.

Das Angebot steht weiters unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Freigaben bzw.
Nichtuntersagungen in Osterreich, Deutschland und der Tiirkei bis spatestens 31. Marz 2027.
Zudem sind FDI-Freigaben bzw. Nichtuntersagungen in Osterreich, Rumanien und Griechen-

land bis spatestens 31. Marz 2027 vorgesehen.

Ferner enthalt die Angebotsunterlage eine Bedingung, wonach bis zum Ablauf der Annahme-
frist keine wesentliche nachteilige Veranderung bei AUSTRIACARD HOLDINGS AG eingetreten
sein darf. SchlieBlich enthalt die Angebotsunterlage eine Bedingung, wonach bis zum Ablauf
der Annahmefrist kein signifikanter Compliance-VerstoB eingetreten sein darf, insbesondere in
Bezug auf Marktmissbrauch, Bestechung, Korruption, Untreue, KartellrechtsverstoBe, Geldwa-

sche, VerstoBe gegen das BorseG oder bestimmte Sanktionsregime.

Die Bieterin behalt sich nach den vorliegenden Unterlagen das Recht vor, auf einzelne Bedin-
gungen oder Teile davon zu verzichten, soweit dies gesetzlich zulassig ist. Werden die Bedin-

gungen nicht erfillt und wird auf sie nicht wirksam verzichtet, wird das Angebot unwirksam.
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3.4. Annahmefrist, Annahme und Abwicklung

Die Annahmefrist betragt zehn (10) Wochen. Das Angebot kann von 12. Juni 2026 bis ein-
schlieBlich 21. August 2026, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit bzw. 18:00 Uhr Athener Ortszeit, ange-
nommen werden. Die Annahme des Angebots wird nach dem ublichen Marktstandard schrift-

lich Gber die jeweilige Depotbank zu erklaren sein.

GemaB & 19 Abs 1c UbG verlangern sich Annahmefristen durch die Abgabe eines konkurrie-
renden Angebots automatisch fir alle bereits gestellten Angebote bis zum Ende der Annah-
mefrist des konkurrierenden Angebots, sofern die Bieterin nicht den Rucktritt von ihrem Ange-
bot erklart.

Fur den Fall, dass die Bieterin nach Ablauf der Annahmefrist mehr als 75 % des stimmberech-
tigten Grundkapitals halt, verlangert sich die Annahmefrist gemaB § 19 Abs 3 UbG nach dem
bei Ubernahmeangeboten (blichen Mechanismus um drei Monate ab dem Zeitpunkt der Ver-

offentlichung des Ergebnisses des Angebots als Nachfrist.

GemaB der Angebotsunterlage Gbernimmt die Bieterin samtliche Gebihren und Kosten, die
von den Depotbanken in unmittelbarem Zusammenhang mit der Abwicklung des Angebots in
Rechnung gestellt werden, bis zu einem Hoéchstbetrag von EUR 9,00 (Euro neun) je Wertpa-
pierdepot. Den Depotbanken wird daher eine einmalige Pauschale von EUR 9,00 je Wertpa-
pierdepot zur Abdeckung allfalliger Kosten, insbesondere Provisionen und Spesen, gewahrt.
Darlber hinausgehende Kosten, Steuern, Abgaben oder sonstige Geblihren im Zusammen-
hang mit der Annahme und Abwicklung des Angebots im In- oder Ausland sind von den je-

weiligen Aktionaren selbst zu tragen.

Zu den Details der Abwicklung des Angebots wird auf Ziffer 5 der Angebotsunterlage verwie-

sen.

3.5. Bekanntmachungen und Veroffentlichung des Ergebnisses

Die Veroffentlichung des Ergebnisses des Angebots wird unverziiglich nach Ablauf der Annah-
mefrist als Hinweisbekanntmachung tber die Elektronische Verlautbarungs- und Informations-
plattform des Bundes (EVI, einsehbar unter https://www.evi.gv.at/) sowie auf den Internetseiten
der Bieterin (www.global.dnp/index.html), der Zielgesellschaft (www.austriacard.com) sowie

der Osterreichischen Ubernahmekommission (http://www.takeover.at) veréffentlicht.

Gleiches gilt fur alle anderen Erklarungen und Bekanntmachungen der Bieterin im Zusammen-

hang mit dem Angebot.
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3.6. Gleichbehandlung, Riicktrittsrechte und Steuern

Nach dem tbernahmerechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung ist den Aktionaren grund-
satzlich derselbe Angebotspreis zu gewahren, soweit sie sich in gleicher Lage befinden. Aktio-
nare, die das Angebot annehmen, sollten beachten, dass die steuerlichen Folgen der Annahme
von den individuellen Verhaltnissen des jeweiligen Aktionars abhangen. Der Vorstand emp-

fiehlt daher, vor Annahme des Angebots steuerliche Beratung einzuholen.

Die Bieterin bestatigt in ihrem Angebot, dass der Angebotspreis von EUR 10,00 je Aktie fir alle
Inhaber von AUSTRIACARD Aktien gleich hoch ist.

Die Bieterin darf bis zum Ablauf der Annahmefrist und der Nachfrist keine rechtsgeschaftlichen
Erklarungen abgeben, die auf den Erwerb von Wertpapieren zu giinstigeren als den im Angebot
enthaltenen Bedingungen gerichtet sind, es sei denn, die Bieterin verbessert das Angebot oder

die Ubernahmekommission erteilt eine Ausnahme aus wichtigem Grund.

Erklart die Bieterin dennoch, Aktien zu glinstigeren als den im Angebot enthaltenen Bedingun-
gen zu erwerben, so gelten diese glinstigeren Bedingungen auch fir alle anderen Aktionare

der Zielgesellschaft, selbst wenn sie dieses Angebot bereits angenommen haben.

Eine Verbesserung des Angebots gilt auch fir alle jene Aktionére, die das Angebot zum Zeit-
punkt der Verbesserung bereits angenommen haben, sofern sie der Verbesserung nicht wider-

sprechen.

Nachzahlung: Erwirbt die Bieterin innerhalb eines Zeitraums von neun Monaten nach Ablauf
der Nachfrist Aktien und wird fir diesen Erwerb eine hohere Gegenleistung als im Angebot
vorgesehen gezahlt oder vereinbart, ist die Bieterin verpflichtet, den Differenzbetrag an alle
Aktionare, die das Angebot gemaB § 16 Abs 7 UbG angenommen haben, zu zahlen. Dies gilt
nicht, wenn die Bieterin Aktien der Zielgesellschaft im Falle einer Kapitalerhohung im Zusam-
menhang mit der Ausliibung von gesetzlichen Bezugsrechten erwirbt oder eine hhere Gegen-
leistung im Rahmen eines Verfahrens nach dem Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG) er-
bracht wird.

VerduBert die Bieterin innerhalb eines Zeitraums von neun Monaten nach Ablauf einer Aus-
schlussfrist eine kontrollierende Beteiligung an der Zielgesellschaft weiter, so ist ein anteiliger
VerduBerungsgewinn an alle Aktionére, die ein Angebot gemaB § 16 Abs 7 UbG angenommen

haben, abzufthren.

Tritt ein solches Ereignis, das zu einer Nachzahlung flhrt, ein, so hat die Bieterin dies unver-

zliglich mitzuteilen. Die Bieterin hat die Nachzahlung tber die Andienungs- und Zahlstelle auf
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eigene Kosten innerhalb von zehn Borsetagen nach der oben genannten Verdffentlichung zu
begleichen. Tritt das Ereignis, das zu einer Nachzahlung fihrt, nicht innerhalb der Neunmo-
natsfrist ein, hat die Bieterin eine entsprechende Erklarung gegeniiber der Ubernahmekom-
mission abzugeben. Der Sachverstéandige der Bieterin wird die Erklarung prifen und bestati-

gen.

4. Kiinftige Beteiligungs- und Unternehmenspolitik der Bieterin
4.1. Geschaftspolitische Ziele und Absichten der Bieterin

Hinsichtlich der strategischen Ziele und Absichten der Bieterin wird auf die Darstellung unter
Punkt 2.1 dieser AuBerung verwiesen. Zusammenfassend betrachtet die Bieterin die geplante
Transaktion als strategischen Schritt zur Erweiterung und Starkung ihres globalen Geschafts
und strebt insbesondere die Nutzung komplementarer geografischer Abdeckung, technologi-

scher Fahigkeiten sowie Cross-Selling-Moglichkeiten an.

4.2. Kiinftige Geschaftspolitik

Die Bieterin beabsichtigt, langfristiger Investor zu sein und als engagierter, aktiver Aktionar die
weitere Entwicklung und das Wachstum der AUSTRIACARD HOLDINGS AG zu unterstitzen.
Nach der Angebotsunterlage passen die geografische Ausrichtung und die Schwerpunkte der
Bieterin und der Zielgesellschaft gut zu den Markt- und Geschaftsstrategien der Bieterin. Die
Bieterin hat nach den Aussagen der Angebotsunterlage zum gegenwartigen Zeitpunkt noch
keine detaillierte Priifung aller mdglichen Post-Closing-MaBnahmen durchgefihrt. Vielmehr
soll die Geschaftsleitung der Zielgesellschaft die derzeitige Strategie zunachst fortfihren. Eine
detailliertere Priifung moglicher Kooperationsfelder zwischen der Zielgesellschaft und der Bie-
terin soll nach Vollzug des Angebots in Abstimmung zwischen dem Vorstand der Zielgesell-

schaft und der Bieterin erfolgen.

Aus Sicht des Vorstands ist positiv hervorzuheben, dass die Bieterin die bestehende Strategie
der AUSTRIACARD HOLDINGS AG zunachst fortfiihren und eine vertiefte Prifung mdglicher
Kooperationsfelder erst nach Vollzug des Angebots und in Abstimmung mit dem Vorstand
durchfuhren will. Zugleich ist zu berticksichtigen, dass die Bieterin als kiinftiger Mehrheitsakti-
onar ihre Aktionarsrechte ausiiben und auf die strategische Ausrichtung der Gesellschaft Ein-

fluss nehmen kann.

4.3. Auswirkungen auf die Zielgesellschaft

Bei erfolgreichem Vollzug des Angebots wiirde DNP voraussichtlich eine kontrollierende Be-
teiligung an AUSTRIACARD HOLDINGS AG erwerben. Die Bieterin beabsichtigt, langfristiger
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Investor und aktiver Aktionar zu sein und die weitere Entwicklung und das Wachstum der
AUSTRIACARD HOLDINGS AG zu unterstltzen. Der Vorstand sieht hierin strategische Chancen
und eine Moéglichkeit, AUSTRIACARD HOLDINGS AG als Weltmarktfihrer zu positionieren, ins-
besondere aufgrund der komplementédren geografischen Abdeckung, technologischen Fahig-
keiten, Cross-Selling-Potenziale und moglichen gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitaten. Zugleich ist zu berlicksichtigen, dass die Bieterin nach Vollzug des Angebots als
kontrollierende Aktionarin erheblichen Einfluss auf die kiinftige Unternehmenspolitik, Corpo-
rate Governance und Kapitalmarktstrategie der AUSTRIACARD HOLDINGS AG austiben kann.
Positiv zu bertcksichtigen ist ferner, dass die Bieterin derzeit keine Verlegung der Prasenz der
Zielgesellschaft in Wien beabsichtigt und Schlisselkrafte halten sowie Entwicklungsmaoglich-

keiten unterstitzen will.

Die Bieterin beabsichtigt nach der Angebotsunterlage, dass die derzeitigen Mitglieder des Vor-
stands der Zielgesellschaft die laufende Geschaftsfihrung und die strategische Entwicklung
der Gruppe vorerst weiterflihren. Die Bieterin beabsichtigt ferner, den Vorstand nach Vollzug
des Angebots von derzeit flnf auf sechs Mitglieder zu erweitern und einen Vertreter der Bie-
terin in den Vorstand zu entsenden, soweit dies mit den Grundsatzen ordnungsgemaBer Cor-

porate Governance und dem &sterreichischen Aktienrecht vereinbar ist.

4.4. Moglicher Squeeze-out und mogliche Delisting-MaBBnahmen

Die Bieterin beabsichtigt nach der Angebotsunterlage, abhangig insbesondere vom Ergebnis
des Angebots und ihrer Beteiligung an der Zielgesellschaft nach Vollzug des Angebots zu pri-
fen, ob ein Gesellschafterausschluss gemafB Gesellschafter-Ausschlussgesetz durchgefiihrt wer-
den soll. Sollte die Bieterin nach Vollzug des Angebots oder zu einem spateren Zeitpunkt mehr
als 90 % des Grundkapitals und der stimmberechtigten Aktien der Zielgesellschaft halten, ware
ein Squeeze-out rechtlich moglich. Ein solcher Squeeze-out wiirde zum Ausschluss der Gbrigen
Aktionare gegen angemessene Barabfindung und zur Beendigung der Bdrsenotierung der
AUSTRIACARD Aktien fiihren.

Die Bieterin beabsichtigt nach der Angebotsunterlage ferner, abhdngig insbesondere vom Er-
gebnis des Angebots und ihrer Beteiligung nach Vollzug des Angebots, ein Delisting der Ziel-
gesellschaft von der Wiener Borse und der Euronext Athen sowie die Einstellung des Handels
der AUSTRIACARD Aktien im Freiverkehr bestimmter Bérsen wie Dusseldorf, Frankfurt, Min-
chen und Stuttgart zu prifen. Die Bieterin hat nach der Angebotsunterlage derzeit noch keine
endglltige Entscheidung getroffen, ein Delisting von der Wiener Borse oder Euronext Athen
zu betreiben; das Angebot ist daher kein Delisting-Angebot im Sinne des § 27e UbG. Die Bie-
terin weist zudem darauf hin, dass bei einer hohen Annahmequote die fir die Zulassung zum

Amtlichen Handel bzw. den Verbleib im Prime Market der Wiener Borse oder im Main Market
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Segment der Euronext Athen erforderliche Mindeststreuung maéglicherweise nicht mehr erfillt
wird. Ein Delisting oder eine Umstellung in ein anderes Marktsegment kann die Liquiditat der

Aktien und die Preisbildung erheblich beeintrachtigen.

4.5. Auswirkungen auf die Aktionare

Fur die Aktionare bietet das Angebot die Moglichkeit, ihre Aktien gegen eine Barzahlung von
EUR 10,00 je Aktie zu verauBern. Die Barstruktur des Angebots ermdglicht den Aktionaren bei
Annahme eine klare und unmittelbar bewertbare Gegenleistung, vorbehaltlich Eintritts oder
Verzichts der Angebotsbedingungen und der Abwicklung gemaB Angebotsunterlage. Fir Ak-
tiondre, die das Angebot nicht annehmen, kénnen nach erfolgreichem Angebot Risiken aus
einer Verringerung des Streubesitzes, einer geringeren Liquiditat und einer moglichen Beendi-
gung oder Veranderung der Borsennotierung entstehen. Zudem kann bei Erreichen der ge-

setzlichen Beteiligungsschwellen ein spaterer Squeeze-out in Betracht kommen.

4.6. Auswirkungen auf die Beschaftigungssituation, Glaubiger und 6ffentliche
Interessen

Die Bieterin erkennt nach der Angebotsunterlage die Bedeutung der Prasenz der Zielgesell-
schaft in Wien an und hat derzeit keine Absicht, den Verwaltungssitz der Zielgesellschaft inner-

halb Osterreichs oder international zu verlegen.

Die Bieterin wiirdigt nach der Angebotsunterlage die Fahigkeiten und Erfahrungen des Mana-
gements und der Arbeitnehmer der AUSTRIACARD HOLDINGS AG und beabsichtigt, die we-
sentlichen Talente zu halten und berufliche Entwicklungsmoglichkeiten innerhalb der Gruppe
und gegebenenfalls in der globalen Organisation der Bieterin zu unterstiitzen. Die Bieterin be-
absichtigt nach der Angebotsunterlage, dass die derzeitigen Mitglieder des Vorstands der Ziel-
gesellschaft die laufende Geschéftsfiihrung und die strategische Entwicklung der Gruppe vor-
erst weiterfihren. Die Bieterin beabsichtigt ferner, den Vorstand nach Vollzug des Angebots
von derzeit funf auf sechs Mitglieder zu erweitern und einen Vertreter der Bieterin in den Vor-
stand zu entsenden, soweit dies mit den Grundsadtzen ordnungsgemafBer Corporate Gover-
nance und dem Osterreichischen Aktienrecht vereinbar ist. Auf dieser Grundlage erwartet der
Vorstand aus heutiger Sicht keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Arbeitsplatze,

Beschaftigungsbedingungen oder Standorte.

Auf Grundlage der derzeit vorliegenden Angaben der Bieterin sind keine unmittelbaren nach-
teiligen Auswirkungen des Angebots auf die Glaubiger der Gesellschaft erkennbar. Ebenso sind
auf Basis der Angebotsunterlage keine Anderungen ersichtlich, die das &ffentliche Interesse
wesentlich beeintrachtigen kdnnten. Diese Einschatzung beruht insbesondere darauf, dass die

Bieterin die Fortfihrung der derzeitigen Strategie zunachst beabsichtigt, die Préasenz in Wien
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anerkennt, keine Verlegung des Verwaltungssitzes plant und die weitere Entwicklung der
AUSTRIACARD HOLDINGS AG aktiv unterstitzen will.

5. Interessenlage und allféllige Interessenkonflikte der Organmitglieder
5.1. Vorstand

Mitglieder des Vorstands der AUSTRIACARD HOLDINGS AG halten zum Zeitpunkt der Verof-
fentlichung der Angebotsunterlage direkt und indirekt insgesamt 557.033 Aktien der Gesell-
schaft, entsprechend rund 1,53 % des Grundkapitals und der Stimmrechte. Die Mitglieder des
Vorstands der Zielgesellschaft, die Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG halten, beabsich-

tigen, das Angebot wahrend der urspriinglichen Annahmefrist anzunehmen.

Die Bieterin hat nach der Angebotsunterlage den verbleibenden oder ausscheidenden Mitglie-
dern des Vorstands oder Aufsichtsrats der Zielgesellschaft im Zusammenhang mit dem Ange-
bot keine geldwerten Vorteile gewahrt, angeboten oder zugesagt. Der Vorstand weist gleich-
wohl darauf hin, dass die Aktienbestdande einzelner Vorstandsmitglieder und deren beabsich-
tigte Einlieferung eine Interessenlage begriinden, die bei der Wiirdigung dieser AuBerung zu
bericksichtigen ist. Der Vorstand hat diese Interessenlage bei seiner Beurteilung berticksichtigt
und nach MaBgabe seiner gesetzlichen Pflichten auf eine ausgewogene Abwadgung der Inte-

ressen aller Aktiondre und der Gesellschaft geachtet.

5.2. Aufsichtsrat

Nach dem Memorandum of Understanding beabsichtigt die Bieterin, dass Nikolaos Lykos und
John Costopoulos vorerst Mitglieder des Aufsichtsrats bleiben. Nikolaos Lykos halt nach der
Angebotsunterlage 27.114.422 Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG und hat mit der Bie-
terin ein Irrevocable Undertaking Uber diese Aktien abgeschlossen. Damit besteht bei Nikolaos
Lykos als Hauptaktionar und Aufsichtsratsmitglied eine besondere Interessenlage im Zusam-

menhang mit dem Angebot.

Nach der Angebotsunterlage hat die Bieterin den verbleibenden oder ausscheidenden Mitglie-
dern des Aufsichtsrats der AUSTRIACARD HOLDINGS AG im Zusammenhang mit dem Angebot
keine geldwerten Vorteile gewdhrt, angeboten oder zugesagt. Mit Ausnahme des Irrevocable
Undertaking mit Nikolaos Lykos, auf das in dieser AuBerung gesondert hingewiesen wird, sind
dem Vorstand derzeit keine weiteren Vereinbarungen bekannt, die Mitgliedern des Aufsichts-

rats im Zusammenhang mit dem Angebot besondere geldwerte Vorteile einrdumen.
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6. Zusammenfassung und Empfehlung des Vorstands
6.1. Argumente, die fiir die Annahme des Angebots sprechen

Fur die Annahme des Angebots spricht zunachst, dass die Aktionare eine Gegenleistung in bar
von EUR 10,00 je Aktie erhalten sollen und damit bei Eintritt oder wirksamem Verzicht der An-

gebotsbedingungen eine klare Liquiditatsmdglichkeit besteht.

Fur die Annahme spricht zudem, dass der Angebotspreis eine erhebliche Pramie gegeniber
den historischen Borsekursen der AUSTRIACARD Aktie darstellt. Der Angebotspreis von
EUR 10,00 je Aktie liegt nicht nur Gber dem Jahreshochstkurs des laufenden Kalenderjahres
2026, sondern auch Gber dem Jahreshdchstkurs der vorangegangenen Kalenderjahre 2023 bis
2025. Dieser Umstand sowie die Pramie sprechen dafur, dass der Angebotspreis den Interessen
der Aktionare angemessen Rechnung tragt und ihnen eine attraktive Gelegenheit zur VeraulRe-

rung ihrer Aktien bietet.

Fur die Annahme spricht weiters, dass der Hauptaktionar Nikolaos Lykos, der rund 74,58 % des
Grundkapitals halt, sich gegentber der Bieterin zur Annahme des Angebots verpflichtet hat.
Diese Verpflichtung erhoht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angebots, weil sie na-
hezu die gesamte freiwillig festgelegte Mindestannahmeschwelle von 75 % abdeckt und zeigt,
dass auch der Mehrheitsgesellschafter das Angebot als attraktiv ansieht. Ferner beabsichtigen
auch die Mitglieder des Vorstands der Zielgesellschaft, die gemeinsam rund 1,53 % des Grund-
kapitals halten, das Angebot anzunehmen. Hierdurch wiirde gemeinsam mit den Aktien des

Hauptaktionars die Mindestannahmeschwelle bereits tGberschritten.

Fur Aktionare, die eine zeitnahe VerdauBerung oder Liquiditat wiinschen, kann die Annahme des
Angebots insbesondere deshalb attraktiv sein, weil nach erfolgreichem Angebot der Streube-

sitz sinken und die Liquiditat der Aktie abnehmen kann.

Eine hohe Annahmequote kann zudem die Voraussetzungen fiir einen Gesellschafterausschluss
oder fir ein spateres Delisting schaffen, wodurch Aktionare, die nicht annehmen, kiinftig in
einer weniger liquiden Beteiligung oder in einem Squeeze-out-Szenario verbleiben kdnnen.
Aktionare sollten zudem beachten, dass im Fall eines spateren Gesellschafterausschlusses unter
bestimmten Voraussetzungen kein von dem Angebotspreis abweichender Preis geboten wer-
den muss, weil nach § 7 Abs 3 GesAusG die Vermutung gilt, dass eine Barabfindung in Hohe
des Werts der héchsten im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Ubernahmeangebot
gewahrten Gegenleistung angemessen ist, wenn die Hauptversammlung den Beschluss lber
den Ausschluss der Minderheitsaktiondre innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ange-
botsfrist fasst.
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6.2. Argumente, die gegen die Annahme des Angebots sprechen

Gegen die Annahme des Angebots kann sprechen, dass Aktiondre mit der Einlieferung ihrer
Aktien auf eine mogliche klinftige Wertsteigerung der AUSTRIACARD Aktie verzichten. Es kdnn-
ten sich nach der Ubernahme der Zielgesellschaft strategische Synergien, geografische Kom-
plementaritat, Cross-Selling-Moglichkeiten, gemeinsame Forschung und Entwicklung sowie
Kostenoptimierungen ergeben, die sich wertsteigernd auswirken. Aktionare, die das Angebot
annehmen, kénnen an mdglichen kiinftigen Synergien, strategischen Vorteilen oder kiinftigen
Ausschuttungen der AUSTRIACARD HOLDINGS AG nicht mehr partizipieren. Gegen eine sofor-
tige Annahme kann flr einzelne Aktionare auBerdem sprechen, dass eine Nachfrist (Sell-Out
iSd § 19 Abs 3 UbG) bestehen kann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, sodass
Aktionare ihre Entscheidung mdglicherweise zu einem spateren Zeitpunkt und auf Basis zu-
satzlicher Informationen treffen kdnnen. Wird aber auch diese Exit-Moglichkeit nicht genutzt,
kdnnte sich wegen der zu erwartenden verringerten Liquiditat der Aktie eine negative Kursent-

wicklung einstellen, die die potentiell positive Entwicklung der Gesellschaft nicht reflektiert.

6.3. Gesamtwiirdigung

Der Vorstand hat die in der Angebotsunterlage dargestellten wirtschaftlichen, rechtlichen und
strategischen Aspekte, die Interessen der Aktionare, Arbeitnehmer, Glaubiger und sonstigen
Stakeholder sowie die bekannten Interessenlagen der Organmitglieder gewurdigt. Der Vor-
stand berlcksichtigt insbesondere, dass das Angebot eine Bar-Gegenleistung vorsieht, dass
der Hauptaktionar rund 74,58 % der Aktien halt und ein Irrevocable Undertaking zur Annahme
des Angebots abgegeben hat, und dass die Bieterin nach den vorliegenden Unterlagen eine
langfristige strategische Beteiligung mit Fortflihrung der derzeitigen Strategie und Beibehal-
tung der Prasenz in Wien anstrebt. Der Vorstand berlcksichtigt ferner, dass bei erfolgreichem
Angebot eine Verringerung des Streubesitzes, eine geringere Liquiditat, ein moglicher spaterer
Squeeze-out oder ein mogliches Delisting wesentliche Auswirkungen flr nicht annehmende

Aktionare haben koénnen.

Im Hinblick auf die Attraktivitat des Angebots stellt der Vorstand fest, dass der Angebotspreis
von EUR 10,00 je Aktie eine erhebliche Pramie gegeniber den historischen Borsekursen der
AUSTRIACARD Aktie darstellt. Die Pramie gegeniiber dem volumengewichteten Durchschnitts-
kurs (VWAP) der letzten sechs Monate an der Wiener Borse betragt rund 46%, an der Euronext
Athen rund 43%. Der Angebotspreis liegt zudem Uber samtlichen Jahreshochstkursen der
AUSTRIACARD Aktie der Jahre 2023 bis 2026 und Ubersteigt den Buchwert je Aktie (EUR 3,68

per 31. Dezember 2025) um ein Vielfaches.
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Diese Einschatzung wird durch die Fairness Opinion von Morgan Stanley gestltzt, wonach die
angebotene Gegenleistung von EUR 10,00 je AUSTRIACARD Aktie in finanzieller Hinsicht fir
die Aktionare als angemessen beurteilt wurde. Morgan Stanley hat diese Beurteilung auf Basis
einer stand-alone-Bewertung der Zielgesellschaft unter Heranziehung gebrauchlicher Bewer-
tungsmethoden (einschlieBlich Discounted Cash Flow-Analyse, Pramienvergleich, NAV und
Multiplikatorenanalyse) vorgenommen. Der Vorstand halt das Angebot daher unter Bertck-
sichtigung der erheblichen Pramien gegenliber den historischen Borsekursen, des signifikanten
Aufschlags auf den Buchwert je Aktie und der Bestdtigung durch die Fairness Opinion insge-

samt fur finanziell attraktiv.

Der Vorstand kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Angebot den Interessen der Aktionare
insgesamt angemessen Rechnung tragt und aus Sicht der Gesellschaft keine wesentlichen
nachteiligen Auswirkungen auf Arbeitnehmer, Standorte, Glaubiger oder das &ffentliche Inte-
resse zu erwarten sind. Der Vorstand stuitzt diese Einschatzung insbesondere auf die strategi-
schen Zielsetzungen der Bieterin, die beabsichtigte Fortfiihrung der derzeitigen Strategie, die
geplante Beibehaltung der Prasenz in Wien und die geplante Unterstiitzung von Schlisselkraf-

ten und Entwicklungsmadglichkeiten.

6.4. Empfehlung

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Vorstand den Aktionaren der AUSTRIACARD HOLDINGS
AG, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien in das Angebot einzuliefern. Diese Empfehlung
entspricht derim Memorandum of Understanding vereinbarten grundsatzlichen Unterstiitzung
des Angebots durch Vorstand und Aufsichtsrat, soweit dies gesetzlich zuldssig ist und die dort
genannten Bedingungen erfillt sind. Jeder Aktionar hat seine Entscheidung dennoch eigen-
verantwortlich und unter Beriicksichtigung seiner individuellen Umstdnde, insbesondere seiner
steuerlichen Situation, seines Anlagehorizonts und seiner eigenen Einschatzung der kinftigen

Entwicklung der Gesellschaft, zu treffen.

7. Sonstige Angaben
7.1. Weitere Auskiinfte

Fir weitere Auskiinfte zur Gesellschaft und zu dieser AuBerung steht zur Verfiigung:

Dimitris Haralabopoulos
Group Investor Relations Director

Tel. (AT): +43 (1) 61065 — 357
Tel. (GR): +30 210 6697 860
E-Mail: investors@austriacard.com
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Weitere Informationen zur AUSTRIACARD HOLDINGS AG sind auf der Website der Gesellschaft
unter www.austriacard.com abrufbar. Die Angebotsunterlage, diese AuBerung, die AuBerung
des Aufsichtsrats und die Beurteilung des Sachverstandigen gemaB § 13 UbG werden nach

MaBgabe der gesetzlichen Vorgaben verdffentlicht.

7.2. Berater der Zielgesellschaft

Als Finanzberater der Zielgesellschaft wurde Morgan Stanley & Co. International plc, London,

beigezogen.

Als Rechtsberater der Zielgesellschaft wurden Covington & Burling LLP, Frankfurt, Marienturm,
Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, DSC Doralt Seist Csoklich Rechts-
anwalte GmbH, Wahringer StraBe 2-4, 1090 Wien, Osterreich, und Argyropoulos-Gissaki &

Associates, 3 Iridanou str., 11528 Athen, Griechenland, beigezogen.

7.3. Sachverstindiger gemiB § 13 UbG

Die Zielgesellschaft hat die LeitnerLeitner Audit Partners GmbH Wirtschaftsprifer, Schwarzen-
bergplatz 14, 1040 Wien, Osterreich, zum Sachverstandigen gemal3 § 13 UbG bestellt.

7.4. Verbindlichkeit der deutschen Sprache

Diese AuBerung wird in deutscher Sprache erstellt. Allein die deutschsprachige AuBerung ist
verbindlich und maBgebend. Die englische und griechische Ubersetzung der AuBerung ist nicht

verbindlich und dient lediglich Informationszwecken.
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Wien, am 19. Juni 2026

Der Vorstand der AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Emmanouil Kontos Mohamedi—(»?hemlbul
Vorsitzender des Vorstands Stellvertretender Vorsitzender

und Group CEO des VorstangstmdhGroup

/qio )
X 7
Mk
; \?U AW l’ —
D\ e \/ .
Burak Bilge / Jon Neeraas
Executive Vice President ‘TU- Executive Vice President
rkiye, Middle East und Africa Western Europe, UK, Nordics

und Americas

é{;’érkus Kirchamayr

i”;/cfou/pcr:o




	1. Vorbemerkung
	2. Ausgangslage
	2.1. Angaben zur Bieterin
	2.2. Mit der Bieterin gemeinsam vorgehende Rechtsträger
	2.3. Angaben zur Zielgesellschaft
	2.4. Aktionärsstruktur
	2.5. Beteiligung der Bieterin an der Zielgesellschaft
	2.6. Wesentliche Rechtsbeziehungen zur Zielgesellschaft

	3. Zusammenfassung des Angebots der Bieterin
	3.1. Angebotsart und Kaufgegenstand
	3.2. Angebotspreis
	3.2.1. Relation zu historischen Börsekursen
	3.2.2. Analysteneinschätzungen
	3.2.3. Relation des Angebotspreises zu vergleichbaren Markttransaktionen
	3.2.4. Fairness Opinion
	3.2.5. Unternehmenskennzahlen der Zielgesellschaft

	3.3. Bedingungen des Angebots
	3.4. Annahmefrist, Annahme und Abwicklung
	3.5. Bekanntmachungen und Veröffentlichung des Ergebnisses
	3.6. Gleichbehandlung, Rücktrittsrechte und Steuern

	4. Künftige Beteiligungs- und Unternehmenspolitik der Bieterin
	4.1. Geschäftspolitische Ziele und Absichten der Bieterin
	4.2. Künftige Geschäftspolitik
	4.3. Auswirkungen auf die Zielgesellschaft
	4.4. Möglicher Squeeze-out und mögliche Delisting-Maßnahmen
	4.5. Auswirkungen auf die Aktionäre
	4.6. Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation, Gläubiger und öffentliche Interessen

	5. Interessenlage und allfällige Interessenkonflikte der Organmitglieder
	5.1. Vorstand
	5.2. Aufsichtsrat

	6. Zusammenfassung und Empfehlung des Vorstands
	6.1. Argumente, die für die Annahme des Angebots sprechen
	6.2. Argumente, die gegen die Annahme des Angebots sprechen
	6.3. Gesamtwürdigung
	6.4. Empfehlung

	7. Sonstige Angaben
	7.1. Weitere Auskünfte
	7.2. Berater der Zielgesellschaft
	7.3. Sachverständiger gemäß § 13 ÜbG
	7.4. Verbindlichkeit der deutschen Sprache


